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NACHRICHTEN 

Mindestlöhne 
um 65 Fr. erhöht 
Die Sozialpartner in der Land
wirtschaft haben sich in der 
Lohnrunde auf eine Erhöhung 
der Mindestlöhne um 65 Fran
ken pro Monat geeinigt. Damit 
verdienen landwirtschaftliche 
Angestellte ab 2023 mindestens 
3385 Franken pro Monat. Ent
sprechend steigen auch die hö
heren Löhne." Die Lohnverhand
lungen brauchten zwei Anläufe, 
wie die Dachorganisation der 
kantonalen Berufsverbände der 
landwirtschaftlichen Angestell
ten (Abla) am Dienstag mitteilte. 
Die Arbeitgeber machten in den 
Verhandlungen ein schlechtes 
Landwirtschaftsjahr, die Teue
rung und nach wie vor zu tiefe 
Produktepreise für eine Verwei
gerung von Lohnerhöhungen 
geltend. Die Arbeitnehmerseite 
führte ebenfalls die Teuerung 
ins Feld, allerdings als Argu
ment für eine Lohnerhöhung. 
Zudem würden die Bauern je
des Jahr über schlechte Erträge 
klagen, selbst, wenn diese gut 
seien. Als nächsten Schritt will 
die Abla sich für die Überarbei
tung des Muster-Normalarbeits
vertrags (NAV) der Branche ein- · 
setzen. Dabei bezeichnet sie den 
St. Galler NAV mit einer Verkür
zung der wöchentlichen Arbeits
zeit von 55 auf 49,5 Stunden als 
beispielhaft. Im Weiteren strebt 
der Verband einen Mindestlohn 
von 3500 Franken pro Monat 
an. mgtlhar 

Neues Tool zur 
Risikoermittlung 
Landwirtschaftliche Betriebe 
und die damit verbundenen Fa
milien sind vielfältigen Risiken 
ausgesetzt wie einem Arbeits
unfall, der Betriebsleitende für 
mehrere Monate arbeitsunfähig 
·machen kann, oder Problemen 
mit der Energieversorgung des 
Betriebs aufgrund von Liefereng
pässen. Das neue Risikoanalyse
Tool der Berner Fachhochschule 
Hafl und der Agridea hilft, die 
Situation des Bauernhofs dies
bezüglich umfassend einzuschät
zen. Die Benützung des Tools ist 
kostenlos. Es kann von Betriebs
leitenden selbstständig oder mit 
der Unterstützung von Bera
tungsstellen verwendet werden. 

LIQUIDATION (1/2): Eine Expertin erklärt, was bei Hofübergaben steuerrechtlich gilt 

Mit Gewinn oder Verlust veräussem 
Welchen Wert hat ein Be
trieb bei der Übergabe an 
die nächste Generation? 
Welche Rolle spielen das 
Alter und die Übergabe
form? Wie wird besteuert? 
Die Mandatsleiterin im 
Bereich Treuhand bei 
Agriexpert klärt auf. 

JASMIN MEIER* 

Bei der Hof
übergabe eines 
landwirtschaft
lichen Gewer
bes** kommt 

" es bei der ab
tretenden Partei 
zu einer Liqui

dation und bei der übernehmen
den Partei zur Aufnahme einer 
Geschäftstätigkeit. Was einfach 
klingt, ist in der Realität um 
einiges komplexer. Die Grafik 
unten zeigt die verschiedenen 
Grössen, die bei einer Hofüber
gabe massgebend sind. 

Die käufliche Übergabe 

Das Inventar und die landwirt
schaftliche Liegenschaft werden 
via Kaufvorgang übertragen. 
Bereits die Ermittlung des Kauf
preises wirft einige Fragen auf. 
Ist der Käufer berechtigt, den 
Hof zum landwirtschaftlichen 
Ertragswert zu übernehmen 
oder muss er zum Verkehrswert 
übergeben werden? Wie hoch 
ist der Nutzwert des Inventa
res? Welcher Marktwert gilt für 
das Baulandgrundstück? 

Es gibt zwei Möglichkeiten 
die Hofübergabe zu verbuchen. 
Bei der Kaufpreisübernahme 
werden die Vermögenswerte 
beim Verkäufer zum Kaufpreis 
abgerechnet, und der Käufer ist 
berechtigt, die Kaufpreise in der 
Eröffnungsbilanz zu bilanzie
ren. Die kumulierten Abschrei
bungen der Liegenschaft gehen 
in den meisten Kantonen unter. 
In einzelnen Kantonen, z.B. 
AG, müssen die nicht abgerech
neten, kumulierten Abschrei
bungen vom Käufer weiterge
führt werden. Diese stellen eine 
latente Steuerlast dar, da sie bei 
einem späteren Verkauf oder 

Die abtretende Partei muss sich bei einer Hofübergabe mit dem Liquidationsgewinn auseinandersetzen. (Bild: Agrarfoto) 

öffnungsbilanz und übernimmt 
die kumulierten Abschreibun
gen der Liegenschaft. Die Buch
wertfortführung ist in vielen 
Kantonen nicht mehr zulässig. 

Bei Kaufpreisbilanzierung 
Die Differenz zwischen dem 

Buchwert und dem Kaufpreis 
führt zu einem Liquidationsge
winn oder -verlust (die Tabelle 
zeigt ein Beispiel). Ein Gewinn 
wird beim Verkäufer besteuert, 
und in der Regel müssen 'darauf 
Sozialabgaben (AHV, IV, EO) 
entrichtet werden. 

Der Liquidationsgewinn von 
548334 Franken unterliegt den 
Einkommenssteuern und Sozial
abgaben. Entsteht entgegen dem 
obigen Beispiel . bei den land
wirtschaftlichen Grundstücken 
(BGBB Art. 18, Abs. 4) ein Wert
zuwachsgewinn, unterliegt die
ser der kantonalen Grundstück
gewinnsteuer. Die Gewinne aus 
der Veräusserung von landwirt
schaftlichen Grundstücken wer-

Bezeichnung 

Inventar (Vorräte, Tiere, Sachanlagen) 

landwirtschaftliche Liegenschaften 

Bauland 

Total: 

Folgende Voraussetzungen 
müssen dafür kumulativ erfüllt 
sein: 
• Antrag des Steuerpflichtigen 
• definitive Aufgabe der selbst
ständigen Erwerbstätigkeit 
• erstmalige Aufgabe der Tätig
keit 
• vollendetes 55. Altersjahr oder 
Eintritt der Invalidität 

Die Grafik rechts zeigt die 
Systematik der privilegierten Be
steuerung (Quelle: Eidgenössi
sche Steuerverwaltung (ESTV)). 

Der Liquidationsgewinn wird 
reduziert und gesondert vom 
übrigen Einkommen besteuert. 
Eine Liauidation findet übe 

Jahr 

2022 

2022 

2021 

Buchwert in Fr. 

112167 

965241 

15258 

1092666 

Gesamt
einkom

men 

Kaufpreis in Fr. Differenz (Gewinn/Verlust) in Fr. 

191000 78833 

500000 

950000 

1641 000 

J 

-465241 

934 742 

548334 

Quel/e:jm 

davon 1/5 
satzbestlmmend 

Besteuerung 
zu 1/5 des Satzes 

Ordentliche 
Besteuerung 

Die Systematik der privilegierten Besteuerung. (Bild: ESTV) 
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St. Gall er NAV mit einer Verkür
zung der wöchentlichen Arbeits
zeit von 55 auf 49,5 Stunden als 
beispielhaft. Im Weiteren strebt 
der Verband einen Mindestlohn 
von 3500 Franken pro Monat 
an. mgtlhar 

Neues Tool zur 
Risikoermittlung 
Landwirtschaftliche Betriebe 
und die damit verbundenen Fa
milien sind vielfältigen Risiken 
ausgesetzt wie einem Arbeits
unfall, der Betriebsleite_nde für 
mehrere Monate arbeitsunfähig 
·machen kann, oder Problemen 
mit der Energieversorgung des 
Betriebs aufgrund von Liefereng
pässen. Das neue Risikoanalyse
Tool der Berner Fachhochschule 
Hafl und der Agridea hilft, die 
Situation des Bauernhofs dies
bezüglich umfassend eirizuschät
zen. Die Benützung des Tools ist 
kostenlos. Es kann von Betriebs
leitenden selbstständig oder mit 
der Unterstützung von Bera
tungsstellen verwendet werden. 
Das Instrument basiert auf mehr 
als 120 realen Risikosituationen, 
die auf einem landwirtschaftli
chen Betrieb auftreten können. 
Das Tool enthält eine Reihe von 
Fragen zu sechs Themen: Per
sonen, Finanzen, Märkte, Ma
nagement, Geschäftsumfeld und 
Produktion. Ziel ist es, für jedes 
Thema die Häufigkeit des Risi
kos, das Ausmass seiner Folgen 
und das Vorhandensein von Prä
ventionsmassnahmen zu bewer
ten. mgtlhar 

Bund kurbelt 
Solarstrom an -
Der Bundesrat will der Produk
tion v on Solarstrom Schub ge
ben. Für die Förderung grosser 
Fotovoltaik(PV)-Anlagen führt 
er ab 2023 Auktionen ein: Wer 
Solarstrom am günstigsten pro
duziert, erhält den Zuschlag. 
Vorgesehen sind 'Auktionen für 
Anlagen, die keinen Strom für 
den Eigengebrauch erzeugen, 
wie der Bundesrat am Mittwoch 
mitteilte. Solche Anlagen be
fänden sich typischerweise auf 
den Dächern von, Lagerhallen 
oder Scheunen. Mit einem Bo
nus für alpine Solaranlagen will 
der Bundesrat für mehr Winter
strom sorgen. Ausgebaut wird 
auch die Förderung der Strom
produktion mittels Wasserkraft, 
Wind, Geothermie und Biomas
se. sdal har 

Das Inventar und die landwirt
schaftliche Liegenschaft werden 
via Kaufvorgang übertragen. 
Bereits die Ermittlung des Kauf
preises wirft einige Fragen auf. 
Ist der Käufer berechtigt, den 
Hof zum landwirtschaftlichen 
Ertragswert zu übernehmen 
oder muss er zum Verkehrswert 
übergeben werden? Wie hoch 
ist der Nutzwert des Inventa
res? Welcher Marktwert gilt für 
das Baulandgrundstück? 

Es gibt zwei Möglichkeiten 
die Hofübergabe zu verbuchen. 
Bei der Kaufpreisübernahrrie 

_ werden' die Vermögenswerte 
beim Verkäufer zum Kaufpreis 
abgerechnet, und der Käufer ist 
berechtigt, die Kaufpreise in der 
Eröffnungsbilanz zu bilanzie
ren. Die kumulierten Abschrei
bungen der Liegenschaft gehen 
in den meisten Kantonen unter. 
In einzelnen Kantonen, z.B. 
AG, müssen die .nicht abgerech
neten, kumulierten Abschrei
bungen vom Käufer weiterge
führt werden. Diese stellen eine 
latente Steuerlast dar, da sie bei 
einem späteren Verkauf oder 
bei der Überführung der Liegen
schaft ins Privatvermögen zur 
Abrechnung gelangen. 

Bei der Buchwertübernahme 
erfasst der Käufer die Buchwer
te seines Vorgängers in der Er-.. . 

D~r Hof kann käuflich oder 
pachtweise übergeben 
werden. (Bild: zvg) 

D ie abtretende Partei muss sich bei einer Hofübergabe mit dem Liquidationsgewinn auseinandersetzen. (Bild: Agrarfoto) 

öffnungsbilanz und übernimmt 
die kumulierten Abschreibun
gen der Liegenschaft. Die Buch
wertfortführung ist in vielen 
Kantonen nicht mehr zulässig. 

Bei Kaufpreisbjlanzierung 
Die Differenz zwischen dem 

Buchwert und dem Kaufpreis 
führt zu einem Liq~idationsge
winn oder -vertust ( die Tabelle 
zeigt ein Beispiel). Ein Gewinn 
wird beim Verkäufer besteuert, 
und in der Regel müssen 'darauf 
Sozialabgaben (AHV, IV, EO) 
entrichtet werden. 

Der Liquidationsgewinn von 
548 334 Franken unterliegt den 
Einkommenssteuern und Sozial
abgaben. Entsteht entgegen dem 
obigen Beispiel . bei den land
wirtschaftlichen Grundstücken 
(BGBB Art. 18, Abs. 4) ein Wert
zuwachsgewinn, unterliegt die
ser der kantonalen Grundstück
gewinnsteuer. Die Gewinne aus 
der Veräusserung von landwirt
schaftlichen Grundstücken wer
den den steuerbaren Einkünften 
nur bis zur Höhe der Anlagekos
ten zugerechnet. Das heisst auf 
dem Wertzuwachsgewinn sind 
keine Einkommenssteuern und 
Sozialabgaben geschulqet. Das 
regeln das Bundesgesetz über die 
direkte Bundessteuer (Art. 18, 
Abs. 4 DBG) und das Steuerhar
monisierungsgesetz (Art. 8, Abs. 
1 StHG). , 

Mit Art. 37b DBG und Art. 
11/5 StHG steht eine attraktive 
Möglichkeit zur Verfügung, Li
quidationsgewinne, welche der 
Einkommenssteuer unterliegen, 
privilegiert abzurechnen. 

Verkaufserlös 
Kaufpreis 

Wertzuwachsgewinn 
Differenz Verkaufserlös und 

Anlagenkosten 

Anlagenkosten 
Anschaffungswert+

wertvermehrende Investitionen 

LIOUIDATIONSGEWINN ODER -VERLUST 
Bezeichnung 
Inventar (Vorräte, Tiere, Sachanlagen) 

landwirtschaftliche Liegenschaften 

Bauland 

Total: 

Folgende Voraussetzungen 
müssen dafür kumulativ erfüllt 
sein: 
• Antrag des Steuerpflichtigen 
• definitive Aufgabe der selbst
ständigen 'Erwerbstätigkeit 
• erstmalige Aufgabe der Tätig
keit 
• vollendetes 55. Altersjahr oder 
Eintritt der Invalidität 

Die Grafik rechts zeigt die 
Systematik der privilegierten Be

-steuerung ( Quelle: Eidgenössi
sche Steuerverwaltung (ESTV)) . 

Der Liquidationsgewinn wird 
reduziert und gesondert vom 
übrigen Einkommen besteuert. 
Eine Liquidation findet über 
zwei Steuerperioden statt. Sämt
liche Gewinne und Verluste 
werden miteinander verrechnet. 
Resultiert anstelle eines Ge
winnes ein Liquidationsverlust, 
kann dieser in der laufenden . 

, Steuerperiode mit dem übrigen 
Einkommen verrechnet werden. 

Bei Buchwertfortführung 
Bä der Buchwertfortführung 

entstehen keine Fiskalfolgen. 
Die gesamte latente Steuerlast 
wird auf den Käufer übertragen, 
da er die kumulierten Abschrei
bungen fortführt. Diese gelan
gen bei einem späteren Verkauf 

Jahr 

2022 

2022 

2021 

Buchwert in Fr. 
112167 

965241 

15258 

1 092666 

Kaufpreis in Fr. Differenz (Gewinn/Verlust) in Fr. 

191000 78833 

500000 -465241 

950000 

1 641 000 

934 742 

548334 

Quelle: jm 
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Die Systematik der privilegierten Besteuerung. (Bild: ESTV) 

oder einer Überführung ins Pri
vatvermögen zur Abrechnung. 

Die pa~htweise Übergabe 
Die landwirtschaftliche Lie

genschaft wird verpachtet und 
das Inventar zum Nutzwert an 
den Pächter verkauft. Sofern 
kein Antrag. auf Überführung 
der Liegenschaft ins Privatver
mögen gestellt wird, verbleibt 
die Liegenschaft im Geschäfts
vermögen des Verpächters '-''-'*. 

Im Geschäftsvermögen stel
len die Pachtzinseinnahmen ein 

-Einkommen aus selbstständiger 
Erwerbstätigkeit dar und sind 
steuer- und AHV-pflichtig. Der 
Buchwert der Liegenschaft kann 
weiterhin abgeschrieben werden. 

Wird die Liegenschaft ins Pri
vatvermögen überführt, entsteht 
ein steuer- und sozialabgabe
pflichtiger Überführungsgewinn. 
Die Pachtzinsen bleiben künftig 
als private Liegenschaftserträge 
steuerbar, jedoch nicht sozial
abgabepflichtig. Abschreibungen 
sind im Privatvermögen nicht 
möglich. Der Liegenschaftsunter
halt im Privatvermögen wird ef
fektiv oder pauschal abgegolten. 

Buchwert ist. War die Nachfolge 
nicht gesichert, wurde die pri
vilegierte Besteuerung für den 
späteren Liegenschaftsverkauf 
aufgespart, da ein Verkauf an 
Dritte oder eine Überführung 
ins Privatvermögen einen ho
hen Liquidationsgewinn · verur
sachen kann***. 

Eine Unsicherheit bleibt 

Das Bundesgericht entschied 
am 1. Mai 2020 (Urteil 2C 332 
2019), dass bei einer Verpach
tung in fortgeschrittenem Alter 
(nach dem 55. Altersjahr) eine 
definitive Aufgabe der selbst
ständigen Erwerbstätigkeit 
vorliegt und somit der Liquida
tionsgewinn aus dem Inventar
verkauf privilegiert besteuert 
werden kann. Dieser Entscheid 
lässt die Frage offen, ob bei ei
ner Verpachtung generell eine 
Geschäftsaufgabe vorliegt und 
somit · die Liegenschaften nicht 
mehr im Geschäftsvermögen ver
bleiben können. Folglich müsste 
zum Zeitpunkt der Verpachtung 
eine kostspielige Überführung 
ins Privatvermögen stattfinden. 
Es lohnt sich, bei einer geplan
ten Verpachtung vorgängig ,Ab
klärungen vorzunehmen. 

Bei der Hofübergabe sind verschiedene Grössen massgebend. (Bild: zvg) 

Der Liquidationsgewinn aus 
dem Inventarverkauf wird ana
log d'er käuflichen Übergabe 
abgerechnet. Die privilegierte 
Besteuerung ist möglich und 
wurde bis anhin oft angewandt, 
wenn ein späterer Verkauf zum 
Ertragswert geplant war, da der 
Ertragswert oft tiefer als der 

*Die Autorin ist Mandatsleiterin im Be
reich Treuhand bei Agriexpert. Bei Fra
gen zum Thema hilft Agriexpert gerne 
weiter: 056462 52 71 ; **Bundesgesetz 
über das bäuerliche Bodenrecht (BGBB) 
Art. 7; ***Die kantonalen Gegebenheiten 
sind zu berücksichtigen. 

II 
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LIQUIDATION (2/2): Was steuerrechtlich gilt , wenn die Liegenschaft vom geschäftlichen Nutzen ins Private übergeht 

Der Hof soll nun ins Privatvermögen 
Bei einer Hofaufgabe, bei 
der die Liegenschaft nicht 
verkrwft oder verpachtet 
wird, geht sie ins Privat
vermögen über. Was gilt es 
hierbei zu beachten? Die 
Mandatsleiterin im Be
reich Treuhand bei Agri
expert klärt auf. 

JASMIN MEIER* 

Am Ende einer 
Geschäftstätig
keit möchte 
man sein Ver
mächtnis wei
tergeben. Aber 
was geschieht, 
wenn sich kein 

Nachfolger findet und ein Ver
kauf ausgeschlossen· ist? Im bes-
teri Fall findet sich ein Pächter, 
der die Geschäftstätigkeit ohne 
Übernahme der landwirtschaft
lichen Liegenschaft fortführt. 
Ansonsten endet die Geschäfts
tätigkeit, und es kommt zu einer 
Liquidation. Sowohl bei der Ver
pachtung als auch bei der end
gültigen Aufgabe der selbststän
digen Erwerbstätigkeit kann es 
zur Überführung der landwirt
schaftlichen Liegenschaft vom 
Geschäfts- ins Privatvermögen 
kommen. 

Entweder oder 

Die landwirtschaftliche Lie
genschaft sowie die dazl,l.ge
hörigen landwirtschaftlichen 
Grundstücke und allfällige 
Baulandgrundstücke stellen 
einzelne Vermögenswerte dar. 
Ein solcher Vermögenswert ge
hört entweder komplett zum 
Geschäfts- oder zum Privat
vermögen. Eine anteilige Zu
gehörigkeit ist ausgeschlossen. 
Damit ein Vermögenswert dem 
Geschäftsvermögen zugeordnet 
werden kann, braucht es eine 
selbstständige Erwerbstätigkeit. 

Das Privatvermögen ist ge
setzlich nicht definiert. Als 
Privatvermögen gilt jenes Ver
mögen des Steuerpflichtigen, 
das nicht dem Geschäftsver
mögen zuzuordnen ist. Zum 
Geschäftsvermögen zählen alle 
Vermögenswerte, die ganz oder 
b ................. .: ....... ,.... ......... l /...._ r::: f\ Ot"\ ..l ....... ,..,...lh ... + 

Für die Überführung ins Privatvermögen braucht es eine Änderung in der technisch-wirtschaftlichen Funktion der 
Liegenschaft. (Bild: Hans-Peter Widme,~ · 

• Das landwirtschaftliche Ge
werbe (BGBB Art. 7) wird ver
pachtet (Gewerbevollpacht). 
Sämtliche verpachteten Grund
stücke können im Zeitpunkt der 
Verpachtung infolge Nutzungs
änderung ins Privatvermögen 
überführt werden. 
• Die landwirtschaftlichen 
Grundstücke werden ohne Hof
parzelle verpachtet (parzellen
weise Verpachtung) . Die nicht 
verpachtete Hofparzelle inklusi
ve Gebäude muss infolge über
wiegend privater Nutzung über
führt werden. 
• Die Geschäftstätigkeit wird 
infolge Todes beendet, und der 
Betrieb wird von keinem Erben 
fortgeführt. Bei der Erbteilung 
wird die Liegenschaft infolge 
überwiegend privater Nutzung 
überführt. 
• Die landwirtschaftliche Liegen
schaft wird verschenkt, was ei
ner Veräusserung gleichkommt. 
Geschäftsvermögen kann nicht 
verschenkt werden und muss 
vorgängig ins Privatvermögen 
::i.. ~~a .... "'~-..!~-

Beschre lbunc 

··----------·--
Verkehrswert 
/Morkrwerr) 

Wertzuwachsgewinn 

Anlagekosten 
{Anschaffungswert+ wertvermehrende Investitionen) 

wiedereingebrachte Abschreibungen 

Buchwert 
/W«rt g~mliu Buchhaltung} 

1 BGBBArt.18,Abi.4 

2 Grundstiltkgewtnnneuer 
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;1, 5oz11l1b81btn (AHV, V, EO etc.) 
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Auf Kantons- und Bundesebene entstehen durch den Überführungsgewinn Abgaben. 
(Bilder: Agriexpert) 

stück handelt, welches zum Er
tragswert bewertet wird. 

Der Überführungsgewinn 
bei Liegenschaften wird in den 
Wertzuwachsgewinn und die 
wiedereingebrachten Abschrei
bungen aufgeteilt. Die Grafik 
oben soll Klarheit über die Ab
gaben auf Kantons- und Bundes
ebene schaffen. 

T....... .... TTI .. ,..,--t-;· 1 .. ...... ~ ...... ~.-.~ ......... ·--.-. 

lmZeltpunktderOberfOhrunarartennurbegrenneSteuern 
und So11fl1bg1ben an, womit die Uqulditlt 1mhont w.rd, 

N,ch der OberfOhrung sind dle Ueaenschafbenr,pvon 
Sorlal1bg1benbefrelt 

DleSteuerproeresslonwlrdunterbrochen. 

Ein AufKhub hnn sich lohnen, wenn sinkende 
UegeMchaftsprel~ erw1net werden und somit der 
Wen1uwachs1ewlnn beim Verkiluf tiefer 111 bei der 
Oberfilhrun1Jst. 

Wumelgerung: 
Nimmt derVerkehnwert rn der Zelt zwischen Obemihruna ul'ld 
Verkauf ru, mun schluuendllch Im Verkaufueltpunltt mehr 
Wertruwachsgewlnn 1bgerechnet wt!rden, als wenn der 
Steuer1ubchubnlchtbe1ntragtwordenw.lre 

Wertmlnderuna: 
Sofem der Verkth,swtrt Im Ve1hufsJ1hr unter dle Anl11e•o11et1 
sJnll:t. klnn der Verlust mit d1m Ob,11,n Einkommen verrtthnet 
werden. Ein allf411111 (lberuelpnder Verlust kann In den Fol1e)ahien 
nicht m1t Obtlaem Etn•ommen verrechnet werden, d1 keine 
selbulndlp Erwe,bsUl!lgkelt mehr vorh11'1den In. 
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Neue App vermittelt 
Wissen 
Am 29. November hat der Strick
hof, das Kompetenzzentrum für 
Agrar-, Lebensmittel- und Haus
wirtschaft im Kanton Zürich, 
eine neue Applikation lanciert. 
Die «Strickhof App» soll den 
Landwirtinnen und Landwirten 
unabhängiges und praxisnahes 
Fachwissen direkt aufs Smart
phone liefern. Und sie soll den 
Austausch untereinander . und 
mit Strickhof-Fachleuten för
dern. Die App ist - wie strick
hof.ch - eine umfassende Wis
sensplattform. Das Fachwissen 
ist übersichtlich geordnet nach 
Themen. Benutzer finden in der 
Strickhof App zudem das gesam
te Veranstaltungsprogramm und 
können sich direkt anmelden. 
Die Strickhof App ist kosten
los und für Android und iOS in 
den entsprechenden Stores zum 
Download verfügbar. mgtlhar 

D: Für Freihandel 
mit Kanada 
Der Deutsche Bundestag hat 
mit grosser Mehrheit eine Ra
tifizierung des umstrittenen 
EU-Handelsabkommens mit 
Kanada (Ceta) beschlossen. Da
für stimmten am Donnerstag 
in einer Abstimmung 559 Ab
geordnete, wobei 110 dagegen 
stimmten. Vorausgegangen wa
ren jahrelange Debatten. Grü
nen-Fraktionsvorsitzende Ka
tharina Dröge sagte, gemeinsam 
mit der EU und Kanada habe 
man es geschafft, missbrauchs
anfällige Standards beim Inves
titionsschutz zu reformieren. 
Das Comprehensive Economic 
and Trade Agreement (Ceta) ist 
seit September 2017 vorläufig 
in Kraft - allerdings nur in den 
Bereichen, für die allein die EU 
zuständig ist und nicht die Mit
gliedsstaaten. awp!har 

Baguette ist nun 
Kulturerbe 
Die UN-Kulturorganisation 
Unesco hat das Baguette als 
ein immaterielles Kulturerbe 
der Menschheit anerkannt. Das 
Können und die Kultur rund 
um das französische Brot wer
den nun in die repräsentative 
T '-.l.- _ •• .S: ..... ------ • • ...! ..... ~! .-. 



zur uoerru rung aer 1anawin
schaftlichen Liegenschaft vom 
Geschäfts- ins Privatvermögen 
kommen. 

Entweder oder 
Die landwirtschaftliche Lie

genschaft sowie die daztJge
hörigen landwirtschaftlichen 
Grundstücke und allfällige 
Baulandgrundstücke stellen 
einzelne Vermögenswerte dar. 
Ein solcher Vermögenswert ge
hört entweder komplett zum 
Geschäfts- oder zum Privat
vermögen. Eine anteilige Zu
gehörigkeit ist ausgeschlossen. 
Damit ein Vermögenswert dem 
Geschäftsvermögen zugeordnet 
werden kann, braucht es eine 
selbstständige Erwerbstätigkeit. 

Das Privatvermögen ist ge
setzlich nicht definiert. Als 
Privatvermögen gilt jenes Ver
mögen des Steuerpflichtigen, 
das nicht dem Geschäftsver
mögen zuzuordnen ist. Zum 
Geschäftsvermögen zählen alle 
Vermögenswerte, die ganz oder 
vorwiegend (>50%), der selbst
ständigen Erwerbstätigkeit 
dienen oder damit in unmittel
barem Zusammenhang stehen. 
Diese Zuordnung nennt sich in 
der Fachsprache Präponderanz
Methode. 

In der Buchhaltung ist die 
Liegenschaft im Geschäftsver
mögen erfasst, und es werden 
infolge Wertabfalls auf dem 
Buchwert Abschreibungen getä
tigt. Der Liegenschaftsunterhalt 
wird effektiv abgegolten. Die 
Liegenschaftserträge stellen Ein
kommen aus selbstständiger Er
werbstätigkeit dar und sind steu
er- und sozialabgabepflichtig. 

Befindet sich eine Liegen
schaft hingegen im Privatver
mögen, sind die Liegenschafts
erträge steuerpflichtig, jedoch 
nicht sozialabgabepflichtig. Der 
Liegenschaftsunterhalt kann 
wahlweise effektiv oder pau
schal geltend gemacht werden. 
Abschreibungen auf dem priva
ten Liegenschaftswert sind un
zulässig. 

Gründe für Überführung 
Damit eine Überführung vom 

Geschäfts- ins Privatvermögen 
erfolgen kann oder wenn eine 
Überführung erfolgen muss, 
braucht es eine Änderung der 
te chnis ch-wi rtschaftli eh en 
Funktion der Liegenschaft. 

Nachfolgend sind einige Sze
narien aufgeführt, die eine Über
führung legitimieren. 

• uas 1anaWinscnatt11cne Ge
werbe (BG BB Art. 7) wird ver
pachtet (Gewerbevollpacht). 
Sämtliche verpachteten Grund
stücke können im Zeitpunkt der 
Verpachtung infolge Nutzungs
änderung ins Privatvermögen 
überführt werden. 
• Die landwirtschaftlichen 
Grundstücke werden ohne Hof
parzelle verpachtet (parzellen
weise Verpachtung). Die nicht 
verpachtete Hofparzelle inklusi
ve Gebäude muss infolge über
wiegend privater Nutzung über
führt werden. 
• Die Geschäftstätigkeit wird 
infolge Todes beendet, und der 
Betrieb wird von keinem Erben 
fortgeführt. Bei der Erbteilung 
wird die Liegenschaft infolge 
überwiegend privater Nutzung 
überführt. 
• Die landwirtschaftliche Liegen
schaft wird verschenkt, was ei
ner Veräusserung gleichkommt. 
Geschäftsvermögen kann nicht 
verschenkt werden und muss 
vorgängig ins Privatvermögen 
überführt werden. 

Ausdrückliche Äusserung 
Damit eine Überführung for

mell gültig ist, bedarf es einer 
ausdrücldichen Willensäusse
rl!ng des Steuerpflichtigen. Dies 
erfolgt am besten durch einen 
schriftlichen Antrag an die zu
ständige Steuerbehörde und die 
Verbuchung der Privatentnah
me in der Buchhaltung. 

Das neuste Bundesgerichts
urteil 2C 255 2019 hat gezeigt, 
dass eine reine Willensäusse
rung für eine Überführung nicht 
ausreicht, es bedarf zwingend 
einer Änderung der technisch
wirtschaftlichen Nutzung. Die
se Voraussetzung birgt einen 
grossen Stolperstein bei der 
Verpachtung. Entscheidet sich 
der Steuerpflichtige, die Lie
genschaft zum Zeitpunkt der 
Verpachtung im Geschäftsver
mögen zu belassen, setzen neu 
einige Kantone bei einer nach
folgenden Überführung ins Pri
vatvermögen eine Nutzungs
änderung (z.B. Verkauf oder 
Pachtauflösung) voraus. 

Fiskalische Folgen 

Bei der Überführung ins Pri
vatvermögeh entsteht ein steu
er- und sozialabgabepflichtiger 
Überführungsgewinn. Bei einer 
Überführung ist immer der 
Verkehrswert massgebend, un
geachtet dessen, ob es sich um 
ein landwirtschaftliches Grund-
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Auf Kantons- und Bundesebene entstehen durch den Überführungsgewinn Abgaben. 
(Bilder: Agriexpert) 

stück handelt, welches zum Er
tragswert bewertet wird. 

Der Überführungsgewinn 
bei Liegenschaften wird in den 
Wertzuwachsgewinn und die 
wiedereingebrachten Abschrei
bungen aufgeteilt. Die Grafik 
oben soll Klarheit über die Ab
gaben auf Kantons- und Bundes
ebene schaffen. 

Jene Überführungsgewinne, 
welche der Einkommenssteuer 
unterliegen, können unter Ein
haltung der Voraussetzungen 
gern. Art. 37b DBG und Art. 11 
Abs. 5 StHG privilegiert besteu
ert werden. 

Steuern aufschieben 
Die Steuerbelastung und al

lenfalls Sozialabgabepflicht auf 
dem Wertzuwachsgewinn kann 
sowohl bei den Grundstückge
winnsteuern (siehe kantonale 
Gesetzesgrundlagen) als auch 
bei den Einkommenssteuern 
(Art. 18a DBG) bis zu einem 
späteren Verkauf der Liegen
schaft aufgeschoben werden. 
Somit gelangen im Zeitpunkt 
der Überführung nur die wieder
eingebrachten Abschreibungen 
zur Abrechnung. 

Bei landwirtschaftlichen 
Grundstücken, wo der Wert
zuwachsgewinn den Grund
stückgewinnsteuern unterliegt, 
ist ein Steueraufschub bis zum 
späteren Verkauf oftmals sinn
voll. Unterliegt hingegen der 
Wertzuwachsgewinn den Ein
kommenssteuern wie beispiels
weise beim Bauland, wird durch 
den Steueraufschub eine fiktive 
Überführung generiert. Im Ver
kaufszeitpunkt wird der Wert
zuwachsgewinn neu berechnet 
und mit Einkommenssteuern 
und Sozialabgaben belastet. 
Durch diese Neuberechnung 
fliesst eine allfällige Wertsteige-

• 
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Sofern dtr Vtrkehrswtrt Im Verkauh;ahr unu, dle Anl11ekostel'I 
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Vor- und Nachteile eines Steueraufschubs. 

rung oder -verminderung in der 
Zeit zwischen Überführung und 
Verkauf mit ein. 

Es lohnt sich, bei einer ge
planten Überführung von Lie
genschaften ins Privatvermögen 

frühzeitig Unterstützung bei 
einer Fachperson einzuholen. 

*Die Autorin ist Fachfrau Finanz- und 
Rechnungswesen mit eidgenössischem 
FA bei Agriexpert. Bei Fragen hilft Agri
expert gerne weiter: 056 462 5271. 

m e iner Abstlnunung 559 Ab
geordnete, wobei 110 dagegen 
stimmten. Vorausgegangen wa
ren jahrelange Debatten. Grü
nen-Fraktionsvorsitzende Ka
tharina Dröge sagte, gemeinsam 
mit der EU und Kanada habe 
man es geschafft, missbrauchs
anfällige Standards beim Inves
titionsschutz zu reformieren. 
Das Comprehensive Economic 
and Trade Agreement (Ceta) ist 
seit September 2017 vorläufig 
in Kraft - allerdings nur in den 
Bereichen, für die allein die EU 
zuständig ist und nicht die Mit
gliedsstaaten. awplhar 

Baguette ist nun 
Kulturerbe 
Die UN-Kulturorganisation 
Unesco hat das Baguette als 
ein immaterielles Kulturerbe 
der Menschheit anerkannt. Das 
Können und die Kultur rund 
um das französische Brot wer
den nun in die repräsentative 
Liste aufgenommen, wie die 
Unesco am Mittwoch mitteilte. 
Das Baguette sei landesweit s}gts 
beliebteste Brot, hiess es ini..der 
Bewerbung um die Aufnahme 
in die Liste. Es bestehe nur aus 
vier Zutaten, doch jeder Bäcker 
mache daraus sein eigenes ein
zigartiges Produkt. sdal har 
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